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lieh der Fähigkeiten, neue Erkenntnisse in der 
praktischen Tätigkeit anzuwenden, sind in der 
Weiterbildung die in Ausbildung und Berufsaus
übung erworbenen speziellen Kenntnisse und Fä
higkeiten rechtzeitig zu erweitern oder durch neue 
Erkenntnisse zu ergänzen. Durch die Vermittlung 
von Kenntnissen der marxistisch-leninistischen 
Staats- und Rechtswissenschaften, der Wirtschafts
führung und -planung sowie anderer Gesellschafts
wissenschaften sind die Werktätigen immer bes
ser zu befähigen, ihre verfassungsmäßigen Rechte 
und Pflichten in der Ausübung der Staatsmacht 
wahrzunehmen. Nur dadurch kann dem raschen 
Tempo der gesellschaftlichen, technischen und wis
senschaftlichen Entwicklung entsprochen werden. 
Die Weiterbildung muß vor allem zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität führen und ist deswegen 
insbesondere zu orientieren auf

— die Meisterung der fortgeschrittenen Wissen
schaft und Technik

— die neuesten Erfahrungen der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft und in der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft

— die modernsten Methoden der Wirtschaftsfüh
rung

— die Beherrschung moderner Technologien und 
Arbeitsmethoden im Bereich der materiellen 
Produktion.

3. Die volkseigenen Kombinate und volkseigenen Be
triebe sind entsprechend der Verordnung über 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten des volkseige
nen Produktionsbetriebes für die Weiterbildung 
ihrer Werktätigen voll verantwortlich. Die gleiche 
Verantwortung gilt für ihnen entsprechende staat
liche Einrichtungen und sozialistische Genossen
schaften.
Die Weiterbildung ist Bestandteil des Reproduk
tionsprozesses; deshalb müssen die Aufgaben der 
Produktion, des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und der . Qualifizierung der Werktätigen 
in der Planung und Leitung der Betriebe und Ein
richtungen eine Einheit bilden.
Die Zielsetzungen und inhaltlichen Aufgaben der 
Bildungsmaßnahmen sind von den Erfordernissen 
für die Entwicklung weltmarktfähiger Erzeugnisse 
entsprechend den Zweigprognosen sowie aus den 
Perspektiv- und Jahresplänen und aus spezifischen 
betrieblichen Erfordernissen rechtzeitig abzuleiten 
und festzulegen.
Die Erhöhung der fachlichen Kenntnisse und Fer
tigkeiten ist mit der Erweiterung der theoretischen 
Grundkenntnisse zu verbinden, um systematisch 
die Voraussetzungen zu verbessern, die zur stän
digen Meisterung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts erforderlich sind.

4. Das Streben und die Initiative der Werktätigen, 
sich mehr Wissen anzueignen, sind zu fördern mit 
dem Ziel, das Bedürfnis zur systematischen Qualifi
zierung in Übereinstimmung mit den betrieblichen, 
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auf
gaben zu entwickeln.
Die Brigadebewegung „sozialistisch arbeiten, ler
nen, leben“ ist im Zusammenhang mit der Füh
rung des sozialistischen Wettbewerbs durch alle 
Leiter in enger Zusammenarbeit mit den Gewerk
schaften besonders im Hinblick auf das zielstrebige

und systematische Lernen entsprechend den per
spektivischen Aufgaben der Betriebe und Einrich
tungen zu fördern.
Davon ausgehend, haben die Leiter im Zusammen
hang mit den Perspektiv- und Jahresplänen ihres 
Bereiches Anordnungen über die Weiterbildung zu 
treffen. Die Aufgaben der Weiterbildung sind in 
die Pläne der Betriebe aufzunehmen, ihre Ergeb
nisse sind zu kontrollieren und einzuschätzen. Zur 
Wahrnehmung der Interessen der Werktätigen und 
insbesondere der Jugendlichen auf dem Gebiet der 
Weiterbildung sind mit dem Bundesvorstand des 
FDGB und dem Zentralrat der FDJ Vereinbarungen 
abzuschließen.

5. Die Fragen der Weiterbildung sind fester Bestand
teil der Kaderarbeit. Auf der Grundlage der Ka
derentwicklungspläne sind Aussprachen mit den 
Werktätigen, insbesondere mit technischen, ökono
mischen und naturwissenschaftlichen Fachkräften 
und Leitungskadern, zu führen und konkrete Maß
nahmen für deren Weiterbildung zu vereinbaren.

Die Weiterbildung der Frauen ist in besonderer 
Weise zu fördern. Weiblichen Fachkräften ist un
ter Berücksichtigung familiärer Bedingungen durch 
spezielle Formen und Methoden die Teilnahme an 
der Weiterbildung zu ermöglichen. Für zeitweilig 
nicht berufstätige weibliche wissenschaftliche, 
technische und ökonomische Fachkräfte sind Maß
nahmen zur Erhaltung und Weiterentwicklung ihrer 
Qualifizierung festzulegen.

Die Initiative und erfolgreiche Teilnahme der 
Werktätigen an der Weiterbildung sind bei Einstel
lungsgesprächen, in Beurteilungen, bei der Aus
wahl von Kadern für die Besetzung verantwort
licher Funktionen usw. zu berücksichtigen.

Die Teilnahme an der Weiterbildung, durch Prü
fungen belegte Ergebnisse und in der Weiterbil
dung erworbene spezielle Befähigungen sind im 
Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung einzu
tragen oder in anderer geeigneter Form nachweis
bar und kontrollierbar zu machen.

II.

Inhalt und Durchführung der Weiterbildung

1. Die Weiterbildung in den Betrieben, Einrichtungen 
und Genossenschaften ist auf die kombinats- bzw. 
betricbsspczifischcn Aufgaben zu richten, insbeson
dere auf
— die Vorbereitung auf Veränderungen im Pro

duktionsprozeß, besonders bei der Einführung 
neuer Technologien, neuer Werkstoffe, hochpro
duktiver Maschinen und Anlagen

— die Beherrschung der fortgeschrittensten Ar
beitsmethoden durch Vermittlung neuer Er
kenntnisse und Erfahrungen des technischen 
Fortschritts für den jeweiligen Arbeitsbereich

— die Aneignung moderner Erkenntnisse der sozia
listischen Betriebswirtschaft und ihrer fortge
schrittensten Methoden, wie der Kybernetik, 
der Operationsforschung, der Netzwerktechnik, 
wissenschaftlicher Arbeitsstudien, der Arbeits
gestaltung und Arbeitsnormung, der wirtschaft
lichen Rechnungsführung

— die Erweiterung des Berufsprofils, um insbeson
dere die Disponibilität des Einsatzes im Zusam-


